
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

29.07 .2009
GZ: GW 1-GW 2001-2008/0003 (Bit te stets angeben)

Rundschreiben L4 / 2OO9 (GW)

An alle Kreditinstitute,

Finanzdienstleistu ngsinsti tute,

Kapita la n lagegesel lschafte n,

I nvestme nta ktien gesel ! schafte n

sowie

an al le Versicherungsunternehmen,
die Lebensversicherungsverträge bzw.

Unfal lversicherungsverträge mit Prämienrückgewähr
anbieten

und

alle Finanzholdi ng-Gesellschaften

in der Bundesrepubl ik Deutschland

I. Risikoeinstufung von Instituten und Unternehmen des
Fi nanzsektors aus anderen EU-M itgl ied sstaaten u nd
Ländern und Gebieten mit  gleichweft igen Anforderungen
bei den Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche
und Terrorismusfinanzieru ng

II. Verstärkte Sorgfaltspflichten in Bezug auf Personen, die
gemäß $ 6 Abs. 2 Nr. 1 GwG die Voraussetzungen einer
,,politisch exponierten Person,, erfüllen

II I .  Anforderungen an den Umfang der Überprüfung der
Identität des wirtschaftlich Berechtigten in Fällen, in
denen von einem normalen Risiko auszugehen ist
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I .

a) Mit  Rundschreiben 7/2008 (GW) vom 30.07.2008 hatte ich Sie über
d ie sog. Dr i t t landäq u ivalenzl  is te informiert .
Hintergrund für die Erstel lung einer solchen Liste durch die EU-
Staaten war,  dass die Dr i t te EU-Geldwäscher icht l in ie im Rahmen der
Erfü l lu ng der Sorgfa l tspf l ichten in verschiedenen Vorschr i f ten verein-
fachte Sorgfal tspf l ichten fü r  Beziehungen zu Dri t t ländern eröf fnet ,
sofern diese Dritt länder Anforderungen an die Sorgfaltspfl ichten stel-
len,  d ie denen der Dr i t ten Geldwäscher icht l in ie entsprechen (2.8.
Art .  11 (1),  Art .  16 (1) (b),  Art .  28 (4) ) .  Das Geldwäschebekämp-
fungsergänzungsgesetz,  das KWG und das VAG enthal ten ebenfal ls
an verschiedenen Stel len Bezugnahmen auf solche Dri t t länder (gg 5
Abs. 2 Nr.  1 und Nr.  3,  6Abs. 2 Nn2,7 Abs. 1 und 12 Abs. 1 Nr.  2
und 4 GwG; $ 25d Abs. 1 Nr.  3 Buchstabe b) KWG; $ 80e Abs. 1
Nr. 4 Buchstabe b) VAG).

Die EU-Mitgl iedsstaaten hatten sich auf eine Liste von Dri t t ländern
verständigt, bei denen sie aufgrund objektiv feststellbarer Kriterien
von einer Gleichwert igkei t  der entsprechenden Sorgfal tspf l ichten
ausgehen konnten.

Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin,  dass die Dr i t t land-
äquivalenzl iste ledigl ich ein Indikator dafür ist ,  dass ein Inst i tut  oder
Unternehmen des Finanzsektors aus einem dort  genannten Land
Sorgfal tspf l ichten anwendet,  d ie den Anforderungen innerhalb der
Europäischen Union entsprechen. Die Dr i t t landäquivalenzl iste besagt
jedoch nicht ,  dass bei  Inst i tuten bzw. Unternehmen des Finanzsek-
tors mit Sitz in den doft aufgeführten Ländern oder Gebieten stets
schematisch und ungeachtet  im Einzel fa l l  vor l iegender Indikatoren
für eine erhöhte Ris ikosi tuat ion von einem ger ingen Risiko ausgegan-
gen werden kann.

Vielmehr f indet auch insoweit  d ie Vorschr i f t  des g 5 Abs. 3 GwG An-
wendung. Das bedeutet ,  dass Verpf l ichtete in den Fäl len des g 3
Abs. 2 Nr.  1,  2 und 4 GwG von der Efül lung der Sorgfal tspf l ichten
nicht  absehen dürfen, wenn ihnen im Hinbl ick auf eine konkrete
Geschäftsbeziehung oder Transakt ion mit  e inem Inst i tut  oder Unter-
nehmen des Finanzsektors aus einem in der Dr i t t landäquivalenzl iste
genannten Land Informat ionen vor l iegen, die darauf schl ießen las-
sen, dass das Risiko der Geldwäsche oder der Terror ismusf inanzie-
rung nicht  ger ing ist .  Ebenso dürfen auch die Voraussetzungen des
I 6 GwG oder des 5 25f KWG nicht  vor l iegen.

Gleiches gi l t  auch in Bezug auf Geschäftsbeziehungen oder Transak-
t ionen mit  Inst i tuten bzw. Unternehmen des Finanzsektors,  d ie in

b)



BaFinBundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

Seite 3 | 4

anderen EU-Mitgl iedsstaaten ansässig sind.
Vorschrift des 5 5 Abs. 3 GwG.
Ebenfal ls dürfen die Voraussetzungen des $
KWG nicht vor l iegen.

Auch insoweit  gi l t  d ie

6 GwG oder des 5 25f

c) Für die unter a) und b) angesprochene Risikoeinstufung sol len
u. a.  d ie im Rahmen der sogenannten Mutual  Evaluat ions erstel l ten
Länderprüfungsber ichte der Financial  Act ion Task Force on Money
Launder ing (FATF) sowie der Regionalgruppen der FATF (FATF-Style
Regional  Bodies -  FSRBs) herangezogen werden, die auf deren
Homepage veröffentl icht sind (vgl. http://www.fatf-
qafi.org/document/32/O,3343.en 32250379 32236982 35128416
1 1 1 1,00.html sowie die dort  vorhandenen Links zu den ent-
sprechenden Gruppen).  Aufgrund der dort  jewei ls getrof fenen
Prüfungsfeststellungen kann beispielsweise in Bezug auf Institute
und Unternehmen aus Griechenland oder Polen derzei t  n icht  von der
vol lständigen Erfül lung der Sorgfal tspf l ichten des 5 3 Abs. 1 GwG
abgesehen werden.

I I .

Auch in Bezug auf die Anforderungen des Geldwäschegesetzes gemäß
g 6 Abs. 2 Nr.  1 GwG ergibt  s ich bei  der Umsetzung des Geldwäsche-
bekäm pfu ngsergä nzungsgesetzes vom 2 1.  08.  2008 weiterer Klarstel-
lungsbedarf :

a)  Gemäß $ 6 Abs. 2 Nr.  1 Satz 3 des Geldwäschegesetzes (GwG) sind
Personen, die sei t  mindestens einem Jahr kein wicht iges öf fent l iches
Amt mehr ausüben, nicht  mehr als, ,pol i t isch exponiert '  zu betrach-
ten.
Davon unabhängig ist  auch die vormal ige Klassi f iz ierung als
, ,pol i t isch exponierte Person" (PeP) als wesent l icher Faktor bei  der
Risikoeinstufung des Kunden oder der Geschäftsbeziehung mit  ihm
auch nach Ver lust  seiner PeP-Eigenschaft  zu berücksicht igen. Vor
diesem Hintergrund ist  der Umstand einer vormal igen PeP-Eigen-
schaft  e ines Kunden in den entsprechenden Kundenakten aufzuzeich-
nen und aufzubewahren.

b) Die Sorgfal tspf l icht  im Zusammenhang mit , ,  PePs" 9emäß 5 6 Abs. 2
Nr.  1 b) GwG f indet nicht  nur bei  Begründung einer Geschäftsbezie-
hung Anwendung, sondern nach dem Woft laut  des $ 6 Abs. 2 Nr.  1
b) GwG auch auf Transaktionen außerhalb einer bestehenden
Geschäftsbeziehung i.S.v. $ 3 Abs. 2 Nr. 2 GwG.
$ 25f Abs. 3 KWG f indet insoweit  kelne Anwendung.
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Darüber hinaus sind im Rahmen einer Geschäftsbeziehung in ange-
messenen zeitlichen Abständen risikoorientierte Verfahren in Bezug
auf Kunden mit  Si tz im Ausland anzuwenden, um festzustel len, ob
diese nach Begründung der Geschäftsbeziehung die Voraussetzungen
für eine Klassi f iz ierung als PeP erfül len.

I I I .

Eine weitere Klarstel lung ist  im Rahmen der Umsetzung des 5 4 Abs. 5
Satz 2 GwG erforderlich. Diese Klarstellung ergänzt die Ziffer 30 der
Anwendungs- und Auslegungshinweise des Zentralen Kreditausschusses
(ZKA) vom 17.72.2OO8:

Gemäß $ 4 Abs. 4 Satz 2 GwG hat sich der Verpflichtete zur Überprü-
fung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten durch risikoange-
messene Maßnahmen zu vergewissern, dass die nach Satz 1 erhobenen
Angaben zutreffend sind.
Das bedeutet, dass gemäß $ 4 Abs. 5 Satz 2 GwG auch in Fällen eines
normalen Risikos stets Maßnahmen zur Überprüfung der Ident i tät  des
wirtschaft l ich Berecht igten ergr i f fen werden müssen; ledigl ich der Um-
fang der insoweit  zu tref fenden Maßnahmen kann r is ikoangemessen
ausgestal tet  werden. Ein vol lständiger Verzicht auf Maßnahmen zur
Überprüfung der Ident i tät  des wir tschaft l ich Berecht igten ist  in Fäl len
des normalen Risikos damit nicht zulässig. Das Ersuchen des Kunden um
zweckdienl iche Daten stel l t  h ierbei keine Maßnahme zur Überprüfung,
sondern ledigl ich zur Feststel lung der Ident i tät  des wir tschaft l ich Berech-
t igten dar.

Diese Auslegung ergibt s ich
Nr. 5 b) der Financial  Act ion

Im Auftrag

Lang

auch aus den Vorgaben der Empfehlung
Task Force on Money Laundering (FATF).


